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§ 101b KFG 1967
Automationsunterstützte

Überwachung der zulässigen
Gesamtgewichte, Achslasten und

Abmessungen
 KFG 1967 - Kraftfahrgesetz 1967

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Die Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen über die zulässigen Gesamtgewichte, Achslasten und

Abmessungen der Fahrzeuge kann auch mithilfe von an den Straßeninfrastrukturen platzierten

bildverarbeitenden technischen Einrichtungen erfolgen. Für Zwecke der automationsunterstützten Feststellung

einer Überschreitung der jeweiligen Gesamtgewichte, Achslasten oder Abmessungen darf die Behörde jeweils

räumlich begrenzt bildverarbeitende technische Einrichtungen verwenden. Diese technischen Einrichtungen

umfassen jeweils alle Anlagenteile, die diesem Zweck dienen.

2. (2)Wird mittels einer technischen Einrichtung gemäß Abs. 1 eine Überschreitung des jeweiligen Gesamtgewichtes,

der Achslasten oder der Abmessungen eines Fahrzeuges festgestellt, dürfen über den Zeitpunkt der Feststellung

dieser Überschreitung hinaus ausschließlich die Daten verarbeitet werden, die zur Identifizierung dieses

Fahrzeuges oder des betreffenden Fahrzeuglenkers und Zulassungsbesitzers erforderlich sind, und zwar

ausschließlich für Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens wegen einer vom System festgestellten Übertretung.

3. (3)Soweit die bildgebende Erfassung von Personen außer dem Fahrzeuglenker technisch nicht ausgeschlossen

werden kann, sind diese Personen ohne unnötigen Verzug in nicht rückführbarer Weise unkenntlich zu machen.

Dasselbe gilt für Kennzeichen von anderen Fahrzeugen als des kontrollierten Fahrzeuges.

4. (4)Pseudonymisierte Ergebnisse der automationsunterstützten Gewichts-, Achslast- und Abmessungskontrollen

dürfen von den Behörden und dem Straßenerhalter für statistische Zwecke genutzt werden. Weiters dürfen die

pseudonymisierten Ergebnisse der automationsunterstützten Gewichts- und Achslastkontrollen vom

Bundesministerium für Inneres für die im § 101 Abs. 7a angeführte Berichtspflicht genutzt werden.
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